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und blinder Liebe dem neuen Ehe-Gatten zugeeignet wird/ gesaget worden / gehalten zu werden / zrx. ci. I. 6 c, -je

sr^. 1.4. i?. cic inois. Lc!. 22. aämin. rur. v. I. tcc. nupr. sää. XVurtsbein. in cliff. /ur. Liv. Lc Ke5.
kzc L6i6t->I. L. äe iccuncl. I^upr. ^cicl. Chvr - Zairisches clals. 1. mcmkr. 1.^. 21. öc in nor. p 29. num. 25. Und
Land - Recht, p. 2 tic. s. § und damit auch :c. Nürnbergi- solches ist auch also von demFall zu verstehen/da der andere
sche Keform.ic.l'ir 28 l-id. 8. öct^r-incfurr.Keform. p. z. Ehe-Gatt/welcher aus der ersten Ehe Kinder hat/ ohne
tir. 4. §. waren aber :c. weßwegen die andere Ehe für nicht Testament verstorben / gestalten auch dißsalls das überle-
so ki vorzble als die erste gehalten wird / davon insonderheit bende Theil gemeiniglichmehr nicht als einen Kindes Theil
zn lesen Kirrcrskuil in iliffcr. sur. Liv. Lc L .1N. I^ib.2. czp. 2. zugewarten hat / arz. 6. I. 6- d. cie secunä. nupr.
Es wäre dann / daß diese Verordnung durch ein anderes Ke5. Nor. I'ic. z z. Ub. 6. es müste dann in denen 8r,rutii
8r.icutum (welches ohne Zweissel geschehenkan/ V. ?err. anderer Oerter anders versehen seyn. l^n. I.incii.
?ccic. l'eltam. Loniuz. i^ik. 2 c-ip. 18- num. 9. ) wieder Oilp. cle success. LonjuA. zb inreli. Dieses aber ist allein
aufgehaben worden / dann solchenfalls könte dem andern beyden Ehen gemein / daß das eingebrachte Heurat - Gut
Ehe -Gatten an demselben Ort etwas mehrers zugeeignet wieder abgefordert wird/ per I. f. L. 5ol. msrr. ^ää. k -f.werden. Am andern Fall aber/wann nemlich keine Kim Nor. lir. 28-1- f- wo nicht in denen Hemat6-?-üen
der aus erster Ehe vorhanden / pfleget es nach eines jeden etwas anders verabredet worden.
Ortes Gewohnheit insgemein / wie von der ersten Ehe

Daö XV. Capitel.
Von der Gebühr der gemeinen Jugend.
Inhalt.

§.». Motiven/ warum von dieser Gebühr hie gehandelt wird. k.».
Die soll threJahreGOll heiligen. h. z. In Keuschheit
und Zucdl undefteckl erhalten, h. 4. Sich ihrem Älter gemäß ge¬
gen andere bescheiden und sitrsam erzeigen.

§. l.
^ Jr haben oben von dem siebendenbiß aufs
^ zehende Capitel von der R/nder-Zuche

und denen Pflichten in der Absicht/ die El¬
tern und Kinder untersick haben / zur Ge,
nüge/ wie wir hoffen / gehandelt. Wie-
wol nun junge Leute das meiste davon/

ihr Leben darnach zuführen/ nutzlich anwenden können; so
wollen wir gleichwol/gleichsam als in einer kleinen Nach¬
lese/ der Jugend insgemein/wiesie nun ausser vcr
tern Ob-und Absicht lebet / allermeist ab.r durch deren
Tod in eine weitere Freyheit getreuen / u.id chr eigen Her:
geworden zu seyn meinet / in diesem Tapitel ihre Schrän¬
kten stellen/ darinn sie sich gegen GO re sich sllbsk- und
andere gebührend halten soll. Welche Ve rachtung deß¬
wegen nicht überflüßig / sondern so viel nöthiger zu achten
ist/als mehr dasverruchte/Gotts-vergessene/ üppige/freche/
eigensinnige und unbändige Leben der Jugend / wie es die¬
ser Zeit ins gemein im Schwange gebet / nicht allein in
der Haushaltung/ sondern in allen Ständen der Christen¬
heit viele Schadens und Unheils unausbleiblich nach sich
ziehen muß.

§. 2. Es sollen junge Leute in der Absicht auf
GOtt demselben die Erstlinge ihrer Jahre heiligen /
daß sie dieselbe weder dem Willen ihres Fleisches / noch der
Welt / viel weniger dem Satan opffern/ und nicht aller¬
erst/ wann sie nun einmal alt und der Welt von selbsten
überdrüßig würden / sich bekehren / und GOtt dienen wol¬
len. Weil aber dieses nicht allein an sich selbst ein unge¬
wisser und gefahrlicher Handel / indem ja der jungen
wol so viel/ wo nicht mehr als der Alten sterben;
sondern dabey ein unbilliges und unsinniges Vornehmen
wäre / daß man die edelZte Blüte des Gebens dem Sa¬
tan/ das dörre fruchclost und verdrießliche Aleer
aber GOet überlasse n wolte; so sollen siefür diesem ver¬
derblichen ?'incip,ound Meinung/ so lieb ihnen ihre zeit¬
liche und ewige Wolfart ist / gewarnet seyn : als ob ih¬
nen nemlich in der Ju.i-'nd / wie andere in der Welt leben/
auch zu leben frey gelassen/und ihr Alter hierüber ein be-
sonoers erivueZium hatte. So diese Gedancken ein¬

mal in ihrem Gemüthe wurtzeln/ so können unmöglich an«
dere / als verderbliche Früchte aus solcher Wurtzel aus-
schlagen.Es ist gemeiniglich mit solchen Leuten aus ihr Le¬
benlang verdorben / so/ daß auch solche Sünden ihrer Zu,
gend und deren Straffen sie offt biß ins Grab zu drucken
pflegen: da hingegen diejenige/ die ihr Leben von Jugend
an so wol als alte Leute nach der allgemeinen Regu!
Göttlicher Gebot« / ohne Unterschied und Ausnahm
des Alters abzumessen / und zu führen sich verbunden erken¬
nen / davon auf ihr gantz Leben lang Nutzen haben.

§. z. In der Absicht aufsich selbst / sollen junge Leute ihre
Geel Ä.eib undiLhre in ihren jungenJahren inReusch.
heie und Zucht unbefleckt behalten; alles unziemlichen
L.5sflens/und aller von Leichtfertigkeit verdachtt-
gen lVinckeln und Gesellschafften sich enthalten / und
an das Freyen eher nicht gedencken/ biß es nunmehr ihr
Alter und andere Umstände selbst erfordern; Weil es
die Erfahrung mehrmals gezeiget / und noch täglich zeiget/
daß junge Leute/ fo bald sie solchen Löfflereyennachzu¬
hängen anfangen / und sich solchen Gedancken / die dieses
Alter zu hegen am bequemsten ist/nicht mit Ernst und Ge¬
walt widersetzen / und sich selbst dabey Gewalt anthun/
aufdem U?ege zu ihrem Verderben stehen / und sich
sonderlich zu 5tuäüs und andern Dingen / die ein
Nachsinnen und freyes Gemüthe erforderen / mehr
und mehr untüchtig machen / und wol allerdings / wo sie
nicht zurück tretten/ oder sich zurückziehen lassen / in cm
äillolutes liederliches L-eben gerathen. Nächst deme
sollen sie sich in ihren jungen Jahren /an keinen Überfluß
weder in Speise / Tranck/ Kleidung und dergleichen / oder
auch / daß sie alles ^gar zu bequem und gemächlichhaben
wolten/ gewöhnen ; sondern mit schlechter Norhduiffl
sich lieber genügen zu lassen/und etwas leiden zu können/
lernen ; weil der Nutz solcher Übung grösser ist / als sie
denselben in ihrer Jugend ( weil sie darinn in ihren
Wollüsten und eigenen Willen/ ihr höchstes Gut setzen)
erkennen/ oder beurtheilen können. Dann wie diejenige
insgesammt/die ihre Natur von Jugend aus an schlechte
Nothdurfft gewöhnet/nicht allem mit wenigem für lieb
nehmen / und daher bey ihrer Nothdurfft weit reicher/als
die viel haben müssen / bey grössern Reichtum zu achten
sind; sondern auch dabey gesünder und zu wichtigen
Singen geschickter bleiben können: also sind diejenige/
die sich in ibren jungen Jahren zu äeliczren
ten und vielen übermäßigen Trincken gewöhnen / deßwe¬
gen übel daran / weil sie es nicht allein / wann sie etwan in
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K^mqel gerathen / und aus solchem vollen blinken Le- gleich gehalten / per, 7. §. iciemczue öc in procliZo. 12. ff
^naesetzer werden sollen/(wozu nicht allein das reiche Le- czuib. ex csus. in poss. czr. Lc I. i. L c!e Lursc. furioll

b^n iclbst / sondern auch andere unverhoffte Fälle Ursach dann gleichwie jener im Gemüth verrucket ist; also hat es
aenua geben können) über alle Massen sauer ankommet: mit dieses Sitten eben dergleichen Beschaffenheit/x-cr l i.

tondern auch / weil der Leib durch das starcke überfiüßige in f. ff, 6e Lurzr. furios, und wird es derohalben / so man
Gerranck erhitzet/und geschwächt wird / solch clelicar und ihme nicht beyzeiten Einhalt thut/mit dessen Gütern einen
unmäßiges Leben / ob mans schon in der Jugend nicht so betrübten Ausgang nehmen / per 1.12. §. 2. ff. 6e mror.
aleich wahrnimmet/ bey wachsendem Alter im Berte büs äac.
len inujccn: uud darzu auch von verstandigen Leuten zu Ob aber die Verwaltung der Guter einen Ver-
rvlchtlgen Aemtern / und rechtschaffenenVerrichtun- schwender/ durch das Gesetz selbsten / so bald er nemlich sich
aen/ die allein nüchternen Leuten anvertrauet werden/ un- diesem Laster ergeben / benommen seye / oder durch- den
tüchtig geachtet werden. Nicht weniger sind auch die- Richterlichen Ausspruch/ erst gesperret werden müsse / dar-
selbige / diesich an kostbare Kleider und Geschmuck in ihrer inn sind die voNores nicht allerdings einig: Es gehet
<^uaend gewöhnen / bey grossen Mitteln in der That är-- zwar der meisten ihre Meinung dahin / daß insonderheit
mer / als andere / die bey mittelmäßigen Mitteln mit ehr-- zur Sperrung der Güter / der Richterliche Ausspruch er,
licher xTlnhdurffc für lieb zu nehmen gelernet haben : fordert werde/ mithin / was vor demselben mir einem sob-
^ndemejene bloß auf solchen unnöthigen Kleider - Pracht chen Verschwendergehandelt worden / gültig und von
ein Capital von tausend oder mehr Thalern jahrlich zu ver- Krafften seye / gleichwie diese Meinung pvff i^rr. /zson.
thun gewöhnet ; welches das weibliche Geschlecht/ ^Icx. LzKrens. vu-ircn. Lujzc. ) ul. Qsr. M vielen
»veils zu dieser Übermaß sonderlich geneigt ist ; auch Gründen vertheidiget Qcrää. in l'r. cie conrrak. ffipul.
sonderlich melden solte. c. 7. concl. 10. n. 141. cum serzcz. »eiZ. öc K.irrcrstiu5. »ä

§. 4. Jrt der Absicht auf andere sonderlich alte §. z. Inff. -je Lursr. und andere mehr. Lonlenr. Chur-
und aus vieler Erfahrung verständige Leute / sollen sie Bairische Police» - Ordnung. §> i s. verl. aus welche Be-
sjch be>cheiden / sittsam / ehrerbierig / und dienstfer^ klagung/ >n 5. verb. Dann / rvas über solche tLrkännc^
rm in Womn/Geberden und Wercken erzeigen/Krafft nus und Gerichtliche Neruffung mit dem Mund-
dcs ausdrücklichen Göttlichen Gebots/ welches Er sonder- Todten ferner conm-Kiree / oder in andere XVege /
ljch um sein selbst willen gehalten haben will/ l^ev. ihm seinem 'lVeib/ Z^ind und Gütern zu Nachtheil
Z2. Vor eincm grauen Hsmptesolst du aufstehen/un (ohn ausdrückliches Vorwissen und Nerv,lligung
dieAlten ehren/denn dusolt dich fürchten für dei^ seiner Lur ->roren) gehandelt würde/das soll weder
„tm GStt/denn Ich bin der ^Lr:; Wo nun alte Leu- Rraffe noch kNacvc haben / sondern allerdings un-
te zugegen sind / da sollen sie lieber stille seyn / und denensel- bündig und unkräffcig seyn / und in allen Gerichten
ben zubören und sie fragen: alsdaßsie sich klüger düncken/ also fürkraffcios erkannt werden / ?c. Item 5c.ib>ni
denenselben vorgreiffen / und das Wort allein haben wol- ^>x>iiens. »puä L-,rp?ov. in /urispruci. forcns p. z. c, 6, cie5.
ten/ nach derRegul/ die Sirach gibt Cap.z2/io.-iz. lo in vcrd. wie aber dänisch nicht zu bcfinven daß
„Ein Jüngling mag auch wol reden/ ein-oder zweymal/ gedachter l'eff.wr von der Obrigkeit / auf vorher^
„was ihm noth ist/und wann man ihn ftagt /sollers kurtz gehende genügsame Erkundigung und der Sachen

„machen/ und sich halten/als einer/der nicht viel weiß/und reifferlLrwegung für einen I^rocii^üm ausvrückiich
„lieber schweigen /und sich nicht dem Herm gleich achten/ erkläret / wenig-er ihm an ^mmiffr-man seiner Gü-»

und wann ein Alter redet / nicht darein waschen»Wo ter iLmhalt gethan worden: So ist auch mehr < bei
sie etwas Gutes lernen können / darinn sollen sie guten rührtes sein Testament kraffcig. :c. Allein es will die-
Rath annehmen / und Men Exempeln willig folgen; hin- fe Meinung alsdann erst von andern angenommenwo¬
gegen böse Gesellschafften als den Teuffel selbst / der den / wann die Verschwendungnoch in einigen Zweiflet
nie weit davon ist/ und als ihr augenscheinliches gezogen wird ; wann aber dleselbige kund und offenbar/
Verderben fliehen. halten sie dafür / daß es keines Richterlichen Ausspruchs

vonnöthen/ sondern die Verwaltung der Güter dem Ver--
Mschwender durch das Gesetz selbsten zur Genüge benom-

^ ^ men seye/so daß man alsdann schon nichts mehi mit ihm
Cap. XV. §. i. nachdrücklich handlen könne: Und dieser Meinung geben

Als lvör daß verruchte, Gottsvergeßene / üppd nachfolgende vv Beyfall/ nemlich ^^gei cumzn. Scs, > .c 1Imol. in I. 6. it. ac V.O. ^ rumse. Qxcrc. sumn. 12. rn.
z-L.!-«. ^7,«-. » v°n°>,

/ in LIN cllllolutLö coiurov. ^ ur. c. 6z.öc ^Izrp^r. §> z. ). lle Lmsi. n. 9.
den gerathen. !t. Lc leqq. Lonlenr. Würkenbergisch Land-Recht,p. 2. rir.

die Jugend in ein so liederliches und äiffolutes zo. §. uk. ibi: Wann auch ein solcher offenbarer
Leben gerathen / darinnen zu besorgen / es möch- Gcuder und Verschwender seiner Haab und Güter/
le dieselbige das Ihrige verschwenderischer-weismit einem andern etwas concmkiret oder gehandelt/

gantz und gar durchbringen / da muß eine jede Obrigkeit daraus eine offenbareVezschwendung scheinbarllch
gebührendes Einsehen haben/ und solchen Verschwendern erfolget / derselbige Lonrr-iÄ soll unbündig / nichtig
5ie Verwaltung ihrer Güter untersagen / mithin denselbi- und krafftlos seyn/ auch(ohngeachret solchemGeu
gen einen Lurarorem bestellen / ohne dessen Beyrathung der dieVerwaltung seiner Güter durch Richterliche
und Lonscns mit denenselben nichts abzuhandeln. Dann iLrtannenus noch nicht genommen/ oder abgestri?
weil ein solcher Verschwender weder Ziel noch Maß in sei- cket gewesen) gerichtlich dafür erkennet werden, !c.
nen Ausgaben zu gebrauchen weiß / per 1. 1. ff. äe cursc. Daß man also dißfalls / was für eine Meinung hier und
furios hiernachstauch aller Wollüste und Laster Sclave dort recipiret/ vor allen Dingen 2rren6ilen muß. Die¬
lst/ wie ihn der Kayser Lonli-inrinusabmahlet in i.ulr.§. ses aber ist unzweiffentlich / daß wann einem Versckwen-
2. c. cie senk. pzss. Lc reliit. aäci. Lajus I^ib. I. Inff. tir. der die Verwaltung seiner Guter genommen / mitbin ein
»ül.äe Lurzror. Als wird er einem Unsinnigen nicht UN- Luimor gegeben worden / derselbige für sich und obne
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Beystand seines dur-toris nichts abhandeln könne / V. I. cerr.per. LcinI.ob^zcn.21.§. l.ff. äerestib woi^ni^6. ff 6e V. 0. wann auch gleich sothane Handlung vieler ihr Lebens - Wandel mit dem Alter übereinstimmet, 1?

berührter Rechts - Lehrer Meinung nach mir einem Eyd- derer Immunitäten und Freyheiten / welche denen M

schwur bekrasstiget wäre/per l. s.c.clc^. 1.7./. is.verk. in denen Rechten vergönnet worden/ anjeßo nickt -1.?

n.c jusjurzncium. ff. äe pztt. Lc zrz;. czp 26 .x. clejurejur. dencken / gestaltsam sie bey den Romern in so ar^

welchem nicht zuwider ist/ daß ein Verschwender einem Ehren gehalten worden / daß ihnen fast eben die?

Minderjährigen verglichen werde / v. l. z. L. clercllir. Reverentz und Ehrerbietigkeit erzeiget worden / w?
min. dieser aber durch einen Eydschwur sich verbindlich man der Obrigkeit zu erweisen gewohnet war / per !?

machen könne / per uurk. Zzcrzmenrz puberum. (I. st säv. per. 5. pr. st. cle )ur. immun, die Jahre selbsten aber /' w ,

^cnä. gestalten diese Lompzrzrion oder Vergleichung/ che zum Alter erfordert werden / sind denen UnMn?»

nur so viel die Verwaltung der Guter betrifft / Platz fin- nach äererminiret worden; allermassen zur ^virirun?, 2

der; welche so wol emem Verschwender als Minderjah- Vermeidung derer- öffentlichen Aemter / bey welcken ?

rigen benommen ist: So viel aber das juäicmm -nim» Leibes-Arbeir vonnöthen ist/sünff-und funstia ver I f ?
oder den Verstand belanget / ist ein Verschwender viel- qui -r»r. excu5 hingegen wo inan nur Kluabe.>

mehr mit emem sinnlosen Menschen zu vergleichen / per I. Verstand vonnöthen hat / als in VormundsckaM /
I. ff. ä-Lur^c. fur,o5.junti.1.40. ff. K. s. dessen HandluN- Jahr erfordert werden / vor welcher 5e,t sick n ieml?!

gen,m Anfang glnch null-und mchriqsind /undsolchem von der ihm aufgettagenen Vormundfchaffr ents2

nach nur emem Eydschwur nicht bekrafftiget werden mo- gen / per §. iz ). ci« excus. ruc. K j. z. ff. ä" jur imm

gen / da hingegen in zuck. saer -imenca puderum ,üc. von Item/ nach denen Räyserllchen Rechten keiner

solchen LoncrzNen gebandelt wird / welche von ihrem An- zur Zeugschafft wider seinen Willen ae;wunaen

fang nicht alsofortnull-und nichtig sind/sondern/so lang- ran/ p--l^

sie nicht entkraffttget werden / in etwas bestehen. Also leh- Rävlerl'chen Rechcen / dann nack denen ^anon.s?
ret Lsrrol. Ü-Iä. c -stren,. ^lexznci. x «n. Lc Rechten können auch die Alle zur ZeuaschaNae'wuiw!
kip- in l. 6. ff. V. 0. i--m eom«. ^.2. v-r re. werden / gleichwie solches nebst aS lehret
5oi. cäp. 14. num. 2z. ^rumze. Lxerc./ult.n. 12. lkc^. Odlerv.st^ul. denr. 1. Ob52Q. num. 4. wiewolstetN
ttarppr.sä §. z.).äc(Iur-wr.num. z 1. Lc i--.cwnX. 2. con- Freyheit haben/ daß sie / in Ansehung ihres Alter// n?
trov. 64. Und dieses ist Nicht allem von denjenigen Hand- weil sie bald dahin sterben können / so / daß es därn^?

lungen zu verstehen / welche zwischen denen Lebendigen/ die Zeugschaffr geschehen wäre/noch vor der Krieas T(inrcr v.vos ) zugeschehen pflegen / sondern es lst auch das- festigung cxzm.nirct und abgehöret werden können' Ä

selbige gl-ich-r Weis«dal>in iu°----nckr-n/daß an solcher x u-m

Verschwender kem 'r-stsmenr. Übergab auf den Todes- Was aber in diesem Fall / nemlich zur A bbör'unn

Fall / oder sonst einen letzten Mllen machen könne/ per alter Zeugen / für ein Alter erfordert werde /Imd dmF. 2.). qu.b. non est perm.i^ ^eü. fzc. Lc 1.15. ff. qu. lest. Gutduncten ciiies' klugen Richters anheiln aestellet /

fzc. possunr. es wäre dann / daß er ^n demselben etwas cher nach Beschaffenheit derer Personen ^ertü-im!

nutzliches und ein solches 6i5pon,ret hatte / welches von ei- dahin thun kan / daß dieses auch?en folcken

nem klugen und verstanden Haus - Vatter nicht besser che das 7°. Jahr noch nicht erreichet / geschehen kön?

hatte geschehen können. Dann »ndeme dieVerwaltung KuäinZer. cir. !oc. num .4. in f. massen iii der

der Guter einem Verschwender zu dem Ende benommen Cammer bereits diejenige für alt in diefem !

worden / daß er dieselbe nicht durchbringe; Als muß im werden / welche das so. Jahr erreicket / aleickwie

Gegentheil ihm dieselbe sonder allen Zweiffel gestattet wer- bezeuget .1.1 . o. 92. num. 7. Gl^chwie nu^
den / wann er etwas nützliches handelt / Lon5. Chur-Bai- Civil - und Bürgerlichen Sachen in vielen Stücke. ? '

nsck>° Pown-Ordnang ,^-.c an w-w- B-kiag- st-»ttsmd: AsoZiihnen anchZÄW ^^
ung. .n verb Ihm / semem rvelb / Rindern und Ga- Sachen dieses nachgesehen worden / da^in AnÄ m?

«rnzumr7achch-.l. corp..)pr.foren^. z. c.6. resMers ihnen d.eUaffm ttwäsg?^^^

äcf. 11.llz.-zu-5czdm. I..pst-n5 socerkuämzer. c. I. num.7. üc c.irp7°v p? crw ^

5. 4. roc. weßwegen auch so leicht die 7mm,'

AM dem Alter in denen Rechten viel nachgelassen wer- vorgenocken
de/ beweisetunter andern ^5car-j. cle prod.,c. c°n. ^.n.^äcj./ul.ci.r.inpr^.erim.§ f qu 6^ n ^ Qim »

clul^ 129s. dahei 0 lesen wir m Heiliger Schrifft Oeur. I. kouö. pr Lrim. c. 41. num «- ^enuc

V. 6. üc leqq. daß bey denen Ebraern die Mm zum Re- °trcur.c-p/4.n.2^c-^^ z

gimem erwählet worden seyen / massen dieselbige v.el wäre dann/ daß sienockvon starckenGlichmMn/ü

durch Erfahrenheit erlernet/was d.ebeygeswdemLe-bundVer^

hat sehen können; zudem sind sie gemeiniglich denen Wol- könten sie nach Beschaffenheit ihrer Berfon / ^

lusten nicht so sehr unterworffen / und verachten um so mit Vorleauna der Instrumenten / !u.
viel desto mehr oer Welt Eitelreiten/je naher sie beydem Daumen-Stocks wol aesckrecket >

Tod -s.nd,undaufch-!-b-ns.En^^ .8°on°dÄ?"^
^ ^ ^ w-ichrs-dmanchd«Ur>ach d-sM«r«kSnnenftrn-rg«lchnw?rdmdi-DV?^ ,<?
!»s<yn schem«/ warum «mög d-r-r Kaiserlich« R-ch- U- msond-ch-it aber ?->m m ^ ^ , »
t-n denen °>t.n Zeugen mehr a « denen Jungen Glauben T-lUm.' m rl, pr

beygemessen wird / per l. f. ff. 6- näe inltrum. ^6ci. L.irr. specul jur. voc Alter / Mr..

LaL e-ul. ä« L-lir. älex. Imol. m 1. cum -zuicl. ff. s. ^ ^ At.
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